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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur 
Neuregelung des Versammlungsrechts, Stand: 12.01.10
1. Eine zeitgemäße Reform des aus dem Jahr 1953 stammenden Versammlungsgesetzes (VersG) wäre grundsätzlich notwendig; allein der Versuch des nun vorgelegten Entwurfs der CDU/FDP-Fraktion taugt dafür nicht. Während das Grundgesetz nur Einschränkungen für Versammlungen unter freiem Himmel vorsieht, sollen nun alle Versammlungen reglementiert und staatlich überwacht werden. Statt das Handeln der Behörden auf die notwendigsten beschränkenden Eingriffe zu reduzieren und entgegen grundrechtssichernder Regelungen für die Bürger liegt nun ein Gesetzentwurf vor, der u.a. mit zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, die vor allem Eingriffs- und Überwachungsmöglichkeiten sichern sollen. Da bleibt dann kaum noch etwas übrig davon, dass Versammlungen ein Stück   "ursprünglich-ungebändigter unmittelbarer Demokratie enthalten" (BVerfG 69, 315, 347).
2. Zu den Regelungen im Einzelnen:
Der Entwurf enthält neben den im ersten Teil aufgeführten Allgemeinen Bestimmungen in seinem zweiten und dritten Teil Vorschriften für Versammlungen unter freiem Himmel und für Versammlungen in geschlossenen Räumen. 

a. In den Begriffsbestimmungen wird definiert, was eine Versammlung i.S. d. Gesetzes ist - nämlich eine Zusammenkunft von mindestens zwei (!) Personen. Das heißt: wenn die Teilnahme nicht  "auf einen individuell feststehenden Personenkreis begrenzt ist", es sich also um eine öffentliche Versammlung handelt (§ 2 Abs. 2), unterfallen ggf.  auch Versammlungen von zwei Personen den Anforderungen des Gesetzes! Zwar sieht § 9 Abs. 3 (Anzeigepflicht) gewisse Erleichterungen für Versammlungen unter freiem Himmel mit nicht mehr als 20 erwarteten teilnehmenden Personen vor; allerdings verbleibt es auch für solche Versammlungen bei der Anzeigepflicht, darauf wird nachfolgend noch einzugehen sein. 
Rechte und Pflichten der Versammlungsleitung regelt § 4. Die Verpflichtung zur Leitung besteht für jede Versammlung, also auch für die o.g. "Kleinst-Versammlung", sie erscheint gerade in diesem Zusammenhang absurd. 
Die Pflichten der Versammlungsleitung sind ausgeweitet worden. So hat sie Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind zu verhindern, dass in der Versammlung oder aus der Versammlung heraus Gewalttätigkeiten begangen werden. Geeignete Maßnahmen sind - so der Entwurf –"insbesondere Aufrufe zur Gewaltfreiheit und Distanzierungen von gewaltbereiten Personen". Muss also jede Versammlungsleitung vorsorglich solche Aufrufe an die VersammlungsteilnehmerInnen richten, um sich nicht der Gefahr auszusetzen, dagegen zu verstoßen? 
Die Unklarheit und Unbestimmtheit der Regelung kann dazu führen, dass der Veranstalter abhängig wird von den Weisungen der Behörde, die aus seiner möglichen Weigerung, sich nach ihren Weisungen zu richten, ggf. Verbotsgründe nach § 12 Abs. 1 folgert. 

Die  Versammlungsleitung muss bei der Versammlung anwesend und "für die zuständige Behörde erreichbar"  sein. 

Neu ist auch die Pflicht des Veranstalters, der zuständigen Behörde nach § 9 Abs. 2 –also bei Versammlungen unter freiem Himmel – in der Anzeige den Namen, Vornamen, Geburtsname, -datum und Anschrift der VeranstalterIn und der LeiterIn sowie deren telefonische oder sonstige Erreichbarkeit anzugeben. Die Pflicht zur Mitteilung der persönlichen Daten des vorgesehenen Leiters bei Versammlungen unter freiem Himmel ist nicht von einer auf Fakten gestützten Gefahrenprognose abhängig (das ist bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen der Fall, s. dazu weiter unten), auf die Größe der geplanten Veranstaltung kommt es nicht an.

Die allgemeinen Begriffsbestimmungen enthalten unter § 6 Regelungen zum "Gebot der Waffenlosigkeit und Friedlichkeit". § 6 Abs. 2 enthält ein sog. "Militanzverbot": danach ist es verboten, "an einer Versammlung in einer Art und Weise teilzunehmen, die dazu beiträgt, dass die Versammlung oder ein Teil davon nach dem äußeren Erscheinungsbild entweder nach Ziff. 1 paramilitärisch geprägt wird oder nach Ziff. 2 sonst den Eindruck der Gewaltbereitschaft vermittelt und dadurch eine einschüchternde Wirkung entsteht". Die Regelung ist zu unbestimmt, es besteht die Gefahr, dass davon auch z.B. das Zeigen von Fahnen oder Abzeichen erfasst wird, womit zweifellos ein Großteil der derzeit legal stattfindenden Versammlungen - 
ins​besondere auch aus dem gewerkschaftlichen Bereich - betroffen wäre (s. dazu auch die Stellungnahme des DGB Baden-Württem​berg zum Entwurf eines Versammlungsgesetzes in Baden-Württem​berg). Auch die Gesetzesbegründung hilft an dieser Stelle überhaupt nicht weiter: sie hebt lediglich darauf ab, es komme auf "den Gesamteindruck" der Versammlung an. Weiter heißt es in der Gesetzesbegründung: "zu den Verhaltensweisen, die den Eindruck einschüchternder Militanz und Gewaltbereitschaft erwecken können, zählen insbesondere Trommelschlagen, ... sowie das Mitführen von Fahnen, Fackeln oder Abzeichen".
Die Regelung verstößt gegen die Anforderung der Normenklarheit, sie lässt nicht erkennen, welches Verhalten ein Teilnahmeverbot an einer öffentlichen oder nicht öffentlichen Versammlung auslösen soll. Die Unklarheit wird noch dadurch verstärkt, dass erklärt wird, das Verhalten des einzelnen Teilnehmers für sich genommen sei möglicherweise nicht zu beanstanden und erst aus dem Gesamteindruck könne sich der Eindruck der Militanzbereitschaft ergeben. Damit wird der Einzelne verantwortlich gemacht für ein Geschehen, auf das er selbst keinen Einfluss mehr hat. Auch (Schein-)Argumente gegen schwarze, gelbe oder sonstige Blöcke helfen an dieser Stelle nicht weiter. 

b. Der Entwurf ersetzt den Begriff der "Anmeldung" durch den Begriff der "Anzeige", wohl deshalb, um den Anschein geringerer Anforderungen zu erwecken. Die Anzeigepflicht besteht bei Versammlungen unter freiem Himmel. Die Gegenüberstellung des bisherigen Versammlungsgesetzes und des jetzigen Entwurfs zeigt,  welcher gewaltige bürokratische Mehraufwand betrieben werden muss, wenn eine Versammlung unter freiem Himmel durchgeführt werden soll. Nach dem VersG hat spätestens 48 Stunden vorher die Anmeldung zu erfolgen, der Gegenstand der Versammlung und die für die Leitung verantwortlichen Personen sind anzugeben. 
Nach § 9 des Gesetzentwurfs sind in der Anzeige anzugeben:

1. Ort, 2. Zeitpunkt und Ende, 3. Gegenstand, 4. Name, Vorname usw. (s.o.) des/der Leiters/Leiterin, 5. die erwartete Anzahl der Personen, 6. der geplante Ablauf der Versammlung, 7. die zur Durchführung der Versammlung voraussichtlich mitgeführten Gegenstände sowie die verwendeten technischen Hilfsmittel, 8. die Anzahl der OrdnerInnen; Änderungen (dieser Angaben) sind der Behörde vom/von der Veranstalter/in unverzüglich anzuzeigen. 

Einzig für solche Versammlungen, bei denen nicht mehr als 20 teilnehmende Personen erwartet werden, soll die Angabe o.g. Nrn. 1 – 4 ausreichend sein. Dies wird dann aber wieder eingeschränkt nämlich dahingehend: soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist, sind auch für solche Versammlungen entsprechende Angaben zu machen, d.h.: auch solchen Kleinstversammlungen mit (erwartet) bis zu 20 Personen können die unter den Nrn. 5 - 8 genannten Angaben abverlangt wer​den. 
Schon diese aufgeblähten bürokratischen Anforderungen selbst bei Klein- und ggf. auch bei "Kleinstversammlungen" stellen eine so große bürokratische Hürde dar, dass es sich hierbei um eine Abschreckungsnorm zur Verhinderung von Versammlungen handelt. Außerdem setzt sich der/die Leiter/Leiterin und/oder der/die Veranstalter/In der Gefahr aus, bei Nichteinhaltung oder auch nur "nicht richtiger" oder "unvollständiger" Angabe eine Ordnungswidrigkeit zu begehen, die mit empfindlichen Geldbußen belegt ist (s. § 23 Abs. 1 Nrn. 5 - 8!). Es handelt sich um gravierende Beschränkungen des Art. 8 Abs. 1 GG (Versammlungsfreiheit), ohne dass es hierfür Rechtfertigungsgründe gibt oder irgendwelche konkreten Gefahren zu besorgen wären.  Gewerkschaften werden angesichts dessen z.B. bei Arbeitskämpfen und damit im Zusammenhang stehenden insbesondere auch kleineren Demon​strationen oder Versammlungen erheblichen bürokratischen Hemmnissen ausgesetzt. 

Der Entwurf bietet im übrigen überhaupt keine Lösung dafür, dass die Behörde manchmal auf eine wochen-  oder monatelang vorliegende Anmeldung/-zeige erst im letzten Moment reagiert und einen sog. Auflagenbescheid erlässt oder sogar die Veranstaltung verbietet, so dass allein aus Zeitgründen der effektive Rechtsschutz nicht gewähr​leistet ist, weil die Gerichte gezwungen sind, unter äußerster Zeitnot zu entscheiden. 
Nach § 10 kann die zuständige Behörde die Leiterin oder den Leiter einer Versammlung unter freiem Himmel ablehnen, wenn
 a. sie oder er ungeeignet ist, während der Versammlung für Ordnung zu sorgen oder 
b. tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass durch den Einsatz des/der Betreffenden Störungen der Versammlung oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen können. 
Aus eben diesen Gründen können auch Ordner/Innen abgelehnt werden. Wenn der Verdacht für den Ablehnungsgrund nach a. besteht, kann die Behörde vom/von der Leiter/In die Mitteilung der persönlichen Daten des/der OrdnerIn verlangen. Die im Gesetz nicht näher definierte Prüfung des Bürgers auf Geeignetheit  ist verfassungswidrig; nur wenn der Bürger oder die Bürgerin vor der Behörde besteht, darf er oder sie die Versammlung leiten. Gleiches gilt für die Regelung zu Ordnern: wenn die Behörde meint, er oder sie sei nicht geeignet, kann die Behörde von der Leitung die Hergabe der persönlichen Daten verlangen -  auch in diesem Zusammenhang ist der Begriff der Geeignet-heit völlig unklar. 

§ 13 des Entwurfs enthält das "Schutzausrüstungs- und Vermummungsverbot". 
Es ist danach verboten, in einer Versammlung unter freiem Himmel Gegen-stände mit sich zu führen, die als "Schutzausrüstung geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen von Polizeibeamten/​-beamtinnen abzuwehren". Es kann durchaus legitim sein, Kleidungsstücke zu tragen, die vor befürchteter ungerechtfertigter Gewalt schützen; ob diese tatsächlich "dazu bestimmt sind", Vollstreckungsmaßnahmen abzuwehren, darüber lässt sich nur spekulieren. 
Erst recht gilt das für § 13 Abs. 2 Nrn. 1 u. 2: danach wird verboten, an bzw. bei einer Versammlung (Nr.1) in einer Aufmachung (bei der Versammlung Gegenstände mit sich zu führen, Nr. 2) teilzunehmen, die geeignet und bestimmt ist (sind), die "Feststellung der Identität zu verhindern"; das soll auch schon für den Weg gelten, der zu einer solchen Versammlung zurückgelegt wird! 

Das bedeutet: jede®, die/der - aus welchen Gründen auch immer - Sonnenbrille, Kapuzenshirts, Schals o.ä. bei einer Versammlung bzw. den Weg dorthin mit sich führt, muss damit rechnen sich strafbar zu machen(!), s. § 22 Abs. 2 Nrn. 4 - 6 des Entwurfs, der eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorsieht. Auch die bisherige Regelung des § 17a VersG mit Schutzwaffen- und Vermummungsverbot sah und sieht sich dem berechtigten Vorwurf ausgesetzt, zu weit zu gehen und u.a. das Recht von VersammlungsteilnehmerInnen/ DemonstrantInnen zu ignorieren, aus welchen Gründen auch immer ihre Anonymität wahren zu wollen - z.B. aus Angst vor Repressalien ihres Arbeitgebers! Die Fassung des Entwurfs verschärft die ohnehin schon fast uferlose Fassung des  § 17a VersG, indem u.a. nicht nur auf "Schutzwaffen" sondern allgemein auf "Schutzausrüstung" abgestellt wird. 

§ 14 lässt Bild- und Tonaufzeichnungen der Polizei von teilnehmenden Personen zu. Zwar sieht Abs. 3 vor, dass die Aufzeichnungen zu löschen sind, sobald sie für die Aufgabenerfüllung der Polizei nicht mehr erforderlich sind; allerdings sind hiervon erhebliche Ausnahmen vorgesehen, die Löschung von Übersichtsaufzeichnungen soll sogar auch dann unterbleiben können, wenn die Aufzeichnung zum Zwecke der polizeilichen Aus- oder Fortbildung oder zur befristeten Dokumentation des polizeilichen Handelns verwendet werden. 

c. § 16 regelt die Ablehnung von LeiterInnen u. OrdnerInnen, im dritten Teil des Entwurfs mit der Überschrift "Versammlungen in geschlossenen Räumen". Die Genannten können danach abgelehnt werden, wenn "Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person die Friedlichkeit der Versammlung gefährden wird".
Das lässt viele Fragen offen: es besteht die große Gefahr, dass LeiterInnen/OrdnerInnen abgelehnt werden, wenn sie der  Behörde nicht genehm sind oder auch konsequent ihre Rechte wahrnehmen. Wann ist die "Friedlichkeit" einer Versammlung gefährdet, etwa schon dann, wenn es voraussichtlich laut und kritisch/ironisch/sati​risch - gegenüber der Regierung oder wem auch immer - wird?
Auch § 18 des Entwurfs - Beschränkung, Verbot, Auflösung einer Versammlung in geschlossenen Räumen - wirft eine Reihe von Fragen auf: soweit der Veranstalter oder die Leitung durch seine/ihre Äußerungen  in der Versammlung eine Störung des öffentlichen Friedens … anstreben oder billigen oder zu einer Störung des öffentlichen Friedens … aufrufen oder entsprechende Äußerungen anderer Personen dulden …wird, kann die Behörde eine Versammlung in geschlossenen Räumen vor Beginn beschränken oder verbieten. Unserer Rechtsordnung kennt Begrifflichkeiten wie die öffentliche Sicherheit und Ordnung, was aber ist der "öffentliche Frieden" und wann ist eine Störung desselben angestrebt? Worauf bezieht sich die Einschränkung "und dies eine von Amts wegen zu verfolgende Straftat darstellt"?
Nach § 16 Abs. 2 kann die Versammlung beschränkt oder aufgelöst werden, wenn im Verlauf der Versammlung eine Störung des öffentlichen Friedens … angestrebt oder gebilligt werden oder zu einer Störung des öffentlichen Friedens … aufgerufen wird; auch hier ist unklar, worauf sich die Einschränkung "und dies eine von Amts wegen zu verfolgende Straftat darstellt" bezieht. 

Die Praxis der extensiven Auflagenerteilung (Beschränkungen) ist eine Form der demokratiefeindlichen Behinderung von Demonstrationen und Versammlungen. Versammlungen in geschlossenen Räumen können bisher nur im Einzelfall und nur unter den engen Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 VersG verboten werden, wenn z.B. Personen Zutritt gewährt wird, die Waffen oder sonstige Gegenstände mit sich führen oder vom Veran-stalter ein gewalttätiger Verlauf angestrebt wird und dies durch Tatsachen belegt ist. Der Begriff des "öffentlichen Friedens" und seiner vorgeblichen Störung geht darüber weit hinaus.  
Das setzt sich in § 19 fort, in dem Bild- und Tonaufzeichnungen von einer Person in solchen Versammlungen durch die Polizei gestattet werden, "wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass … die Person eine Störung des öffentlichen Friedens … anstreben oder billigen oder zu einer Störung des öffentlichen Friedens … aufrufen wird und dies eine von Amts wegen zu verfolgende Straftat darstellt". Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen "unvermeidbar" betroffen werden. 
Auch hier zeigt sich: eine erhebliche Ausweitung der polizeilichen Möglichkeiten ist beabsichtigt. Im Übrigen gilt Entsprechendes wie für Bild- und Tonaufzeichnungen unter freiem Himmel (§ 14 des Entwurfs).

d. Die Bildung eines befriedeten Bezirks um den Landtag ist überflüssig und dokumentiert in bedenklicher Weise die zunehmende Entfernung zu Bürgerinnen und Bürgern.  
Martina Dierßen
